
 

 SEITE 1/2 

 
 
 
 
 

Reglement Vergleichswettkampf OSPSV-ZHSV 
Gültig ab 1.1.2020 
 
1. Allgemeines 

Alljährlich im Herbst, in der Regel am dritten Samstagnachmittag im September, organisiert 
abwechslungsweise der Ostschweizer Sportschützenverband (OSPSV) bzw. der Zürcher 
Schiesssportverband (ZHSV) einen Junioren Vergleichswettkampf G50m. Die Leitung des 
Wettkampfs untersteht dem jeweiligen Leiter Jugendkurse des durchführenden Verbandes. 

 
2. Teilnahme 

− An diesem Wettkampf sind nur Jugendliche (Knaben und Mädchen) zugelassen, die im 
gleichen Jahr einen J+S Jugendkurs G50 liegend frei absolviert haben. 

− Jeder Unterverband selektioniert 20 Mannschaftsschützen und allenfalls Einzelschützen. 

− Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Schützen der Nachwuchskader G50m. 

 
3. Schiessprogramm 

− Distanz:  50m 

− Waffe:  Standardgewehr (empfohlen) 

− Munition:  Ist vom Schützen mitzubringen 

− Probeschüsse:  unbeschränkt vor Wettkampfbeginn gestattet 

− Schusszahl:  20 Schüsse Einzel 

− Scheiben:  A10 mit Dezimalwertung 

− Schiesszeit:  30 Minuten inkl. Probeschüsse 

− Stellung:  liegend frei 

 
4. Rangordnung 

4.1 Einzelrangliste 

− Das Total der 20 Wettkampfschüsse bestimmt den Rang 

− Bei Punktgleichheit entscheidet: 

1. das Total der letzten 10 Schüsse 
2. die Tiefschüsse 
3. das Los 

− In der Einzelrangliste figurieren auch die Einzelschützen 

− Für die ersten 3 Ränge je Unterverband werden vom durchführenden Verband  
Kranzkarten (abgestuft Fr. 30.- / Fr. 20.- / Fr.10.-) abgegeben. 
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4.2 Verbandsrangliste 

− Das Total der 20 Mannschaftsteilnehmer jedes Verbandes bestimmt den Verbandsrang. 

− Erscheint ein Unterverband nicht vollzählig (20 Mannschaftsschützen), werden beim an-
deren die überzähligen, schlechtesten Resultate gestrichen und nicht gerechnet. 

− Bei Punktgleichheit entscheidet: 

1. das Total der letzten 10 Schüsse der ganzen Mannschaft 
2. der besser klassierte Einzelschütze 
3. das Los 

 
5. Gewehrdefekte 

− Die Teilnehmer, resp. deren Vereine haben die Gewehre selber zu stellen. Bei Gewehr-
defekten während des Wettkampfs entscheiden die jeweiligen Leiter Jugendkurse der 
Verbände. 

− Diese Entscheide sind unwiderruflich. 

 

6. Versicherung 

− Die Teilnehmer am Vergleichswettkampf OSPSV-ZHSV sind bei der USS versichert. 

− Für die an Schiessanlagen und Gewehren verursachten Schäden sind die Fehlbaren 
haftbar. 

 

7. Schlussbestimmungen 

− Für alle in den vorstehenden Bestimmungen nicht definierten Fälle gilt die RSpS. 

− Dieses Reglement wurde durch die Verantwortlichen des OSPSV und ZHSV genehmigt 
und tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
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